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Kriegsministerium.

ßekanntmachuiia
Nr . E . 50 |8 . 17 . K . R . A . ,

Betrcffenb BesPaMme md Bestmdserheiinig non SW-, Zon- unii Mmiereise», Stab-
miISn»Bhl.Nlkqei>ui Röhre» u$Eisen ui Stahl, GMMh, AiWwM, Stahlgntz.

Vom 10. Oktober 1917.
' ' ' *• • ' " - ‘ - --- ^ -r ’

(Veröffentlicht im Reichsanzeiger am 12. Oktober 1917 Nr . 243.)

Nachstehende Bekanntmachung wird hiermit zur allgemeinen
Kenntnis gebracht mit dem Bemerken, daß, soweit nicht nach
den allgemeinen Strafgesetzen höhere Strafen vertvirkt sind,
jede Zrnviderhandlung gegen die Beschlagnahmevorschciften nach
§6 *) der Bekanntmachung über die Sicherstellung von Kriegs¬
bedarf in der Fassung vom 26. April 1917 (Reichs-Gesetzbl.
S - 376 ) und jede Zuwiderhandlung gegen hiie Meldepflicht
gemLst 8 5 **) der Bekanntmachung über Auskunftspflicht
vom 12. Z-uli 1917 (Reichs-Gesetzbl. S . 604) bestraft wird.
Auch kann der Betrieb des Landelsgewerbes gemäß der Be¬
kanntmachung zur Fernhaltung unzuverlässiger Personen vom
Handel vom 23. September 1915 (Reichs-Gesetzbl. S . 603)
untersagt werden.

*) Mit Gefängnis bis zu einem Jahre oder mit Geld¬
strafe bis zu zehntausend Mark wird , sofern nich nach all¬
gemeinen Strafgesetzen höhere Strafen verwirkt sind, bestraft:

2. wer unbefugt einen beschlagnahmten Gegenstand beiseite¬
schufst, beschädigt oder zerstört, verwendet, verkauft oder
kauft oder ein anderes Veräußerung -- oder Erwerbs¬
geschäft über ihn abschließt:

3. wer der Verpflichtung, die beschlagnahmten Gegenstände
-u verwahren und pfleglich zu behandeln, zuwider handelt:

4.  wer den erlassmen Aus sührungsbestimmungeit zuwider-
handelt.

. . , **) Wer vorsätzlich die Auskunft,  zu der er auf Grund
dieser Bekanntmachung verpflichtet ist, nicht in der gesetzten
vnn erteilt oder wissentlich unrichtige oder unvollständige
Angaben macht, oder wer vorsätzlich die Einsicht in die Ge¬
schäftsbriefe oder Geschäftsbücher oder die Besichtigung oder
Untersuchung der Betriebseinrichtungen oder Räume verweigert,
oder wer vorsätzlich» die vorgeschriebenen Lagerbüchcr einzu-
^'chsen « et zu führen unterläßt , wird mit Gefängnis bis
zu sechs Monaten u -d mit Geldstrafe bis zu zehntausmd Mark
oder mit einer dieser Strafen bestraft : auch können 'Vorräte,
die verschwiegen worden sind, im Urteil als dem Staate ver¬
fallen erklärt werden, ohne Unterschied, ob sie dem Aus¬
kunftspflichtigen gehören ü^er nicht.

Wer fahrlässig di« Auskunft, zu der er auf Grund dieser
Bekanntmachung verpflichtet ist, nicht in der gesetzten Frist
erteilt oder unrichtige oder unvollständige Angaben macht,
oder wer fahrlässig die vorgeschriebenen Lagerbücher einzu¬
richten oder zu sühreft unterläßt , wird mit Geldstrafe bis
tzu dreitausend Mark bestraft.

Bon der Bekanntmachung betroffene Gegeustöude.
Von dieser Bekanntmachung werden betroffen:

sämtliche vorhandenem und neuerzeugten Mengen an
Stab -, Form - und Moniereisen , Stab - und Forin-
ftahl, Blechen und Röhren aus Eisen u . Stahl , Grau¬
guß, Temperguß , Stahlguß.

8 2.
Beschlagnahme.

Die Vorräte an den von der Bekanntmachung betroffe¬
nen Gegenständen (§ 1) werden hiermit beschlagnahmt.

Trotz der Beschlagnahme ist jedoch die Verwendung der
beschlagnahmten Gegenstände, sowie die Verfügung über sie
allgemein gestattet, sofern sie nicht durch die nachstehenden
Anordnungen verboten ist.

8 3.
Meldepflicht.

Die von dieser Bekanntmachung betroffenen Gegenstän¬
de unterliegen einer Meldepflicht.

8 4.
Bauwerke.

Verbot der Verwendung für Bauwerke.
Verboten ist jede Verwendung von Stab -, Form - und

Moniereisen bei Neu-, Erweiterungs- und Umbauten von
Bcuiwerken. Aus die Verwendung für Brücken unter Eisen¬
bahngleisen und für, laufende Unterhaltungsarbeiten in
Bergwerksbetrieben findet dieses Verbot keine Anwendung.

Die Verwendung von Stab -, Form » und Moniereisen
für Neu-, Erweiterungs - und Umbauten ist nur gestattet,
wenn ein Dringlichkeitsschein mit dem Stempel des Kriegs¬
amts , Bautenprüfstelle , Berlin W . 9, Leipziger Platz 13,
vorliegt.

Die Ausstellung von Dringlichkeitsscheinen ist zu bean¬
tragen:

1. für Bauten der Marineverwaltung beim Reichs -Ma-
rineamt , Berlin W. 10, Königin-Augusta -Str . 38 — 41,
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2. für Tauten der Preußischen Heeresverwaltung bei
dem königlich Preußischen Kriegsministerium , Bau¬
abteilung , Berlin SW . 68, Zimmerstr . 87,

8. für Bauten der Preußisch -Hessischen StaatSbahnen und
der ReichSeisenbahnen beim Ministerium der öffent¬
lichen Arbeiten , Berlin W. 9, Voßstr . 35,

t . für alle anderen Bauten bei der zuständigen Kriegs¬
amtstelle.

An die Stelle deS Dringlichkeitsscheines tritt für die Aus¬
fuhr eine Ausfuhrbewilligung der ReichskommissarS für
8uS - und Einfuhrbewilligung , Berlin , oder eine vorläufige
Bescheinigung deS Königlich Preußischen KriegSministeri-
»mS, KriegSamt , Abt. für Ein - und Ausfuhr , Berlin W.,
Potsdamer Straße 121d , daß die Ausfuhr voraussichtlich
genehmigt wird.

8 &.
M eldepfiichtigekPersonen, « eldavorschrift.

Eisenkonstruktionsfirmen , Eisenbeton - und Betonbaufir¬
men haben die bei ihnen am Ersten jedes Monats (Stich¬
tag) lagernden Vorräte an Stab -, Form - und Moniereisen
biß zum Zehnten deS Monats dem Kriegsamt , Bautenprüf¬
stelle, Berlin W. 9, Leipziger Platz 13, zu melden.

Nicht zu melden sind Bestände derjenigen Sorten glei¬
cher Form und gleichen Querschnitts , die am Stichtag nicht
mehr als 500 Kg. betragen.

Fall » die Gewichte nicht aus den Lagerbüchern hervor¬
gehen, ist sorgfältige Schützling gestattet.

Die Meldung hat auf amtlichen Meldescheinen zu er¬
folge», die beim Kriegsamt , Bautenprüfstelle , anzufordern
sind.

8 s . /
Saßerbnchsiitzrung.

Eisenkonstruktionsfirmen , Eisenbeton - und Betonbau-
firmen haben ein Lagerbuch zu führen , auS dem die Bor¬
räte an den beschlagnahmten Gegenständen sowie ihre Ver¬
wendung ersichtlich sein müssen.

FadrikatiovSeinrichtunren und Betriebsanlagen.
.8 7.

Berbet der Berureudunß für Fabrikationseinrichtungen und
DrtriebSanlage «.

Verboten ist jede Kerwenbuu , aller beschlagnahmten
Geßrnstind « zur Herstellung von Fabrikationseinrichtungen
und BetriebSanlagen aller Art und aller Gewerbezweige,
insbesondere zur Herstellung von Kraft -, Arbeits - u. Werk¬
zeugmaschinen, Föroer . und sonstigen Transportanlagen,
Sicherheit »-, SanitätS -Wohlfahrtseinrichtungen usw.

Nicht betroffen von diesem Verbot der .Verwendung für
Fabrikationseinrichtungen und Betriebsanlagen werden die
Mengen der beschlagnahmten Gegenstände , die sich am Tage
deS Inkrafttretens dieser Bekanntmachung im Gewahrsam
eines Verarbeiters öder Verbraucher - befinden , ferner die¬
jenigen Mengen , welche vor dem 25 . September einem
Unterlieferer in Auftrag gegeben worden firib und von bie-
f« n biß zum 18 . November zur Ablieferung gebracht werden

Die Verwendung zur Herstellung von FabrikationSein-
richtungen und Betriebsanlagen ist nur gestattet auf Grund
einer besonderen Einwilligung , die durch den Beauftragten
de» Königlich Preußischen KriegSministeriumS bei der Me-
tall -BeratungS - und Verteilungsstelle für den Maschine» -
ban , Charlottenburg 2, Hardenbergstr . 3, erteilt wird und
zwar durch eine« Bezugsschein, der den Stempel de» Be¬
auftragten trägt.

Anträge aus Erteilung der Einwilligung sind von den
Hersteller» von Fabrikationseinrichtungen und Betriebsan¬
lagen an die Metall -BeratungS - und Verteilungsftelle für
den Maschinenbau , Charlottenburg 2, Hardenbergstr . 3, auf
den von dieser Stelle zu beziehenden amtlichen Vordrucken
und in Abschrift an die örtlich zuständige KriegSamtstelle
zu richten.

An die Stelle de» Bezugsscheines tritt für die AuSstchr
eine Ausfuhrbewilligung de» Reichskommissar- für AuS-

und Einfuhrbewilligung , Berlin , oder eine vorläufige Be¬
scheinigung de» Königlich Preußschen KriegSministeriumS,
KriegSamt , Abteilung für Ein - und Ausfuhr , Berlin W.,
Potsdamer Str . 121b , daß die Ausfuhr voraussichtlich ge¬
nehmigt wird.

Der Einwilligeung bedarf es nicht für die Instandhal¬
tung und Ausbesserung vorhandener FabrikationSeinrich-
tungen unld Betriebsanlagen (Ersatzteile, Reserveteile für
eigene und fremde Betriebe )*) und für einen monatlichen
Verbrauch von nicht mehr als 200 Kg. der beschlagnahmten
Gegenstände insgesamt zur Herstellung von neuen Fabri-
kationSeinrichtungen und Betriesanlagen.

8 8.
Meldepflichtige Personen. Meldevorschriften.
Unternehmungen , die gewerbsmäßig oder für den ei¬

genen Bedarf Fabrikationseinrichtungen oder Betrieban¬
lagen Herstellen, haben ihre Bestände an den beschlagnahm¬
ten Gegenständen nur auf besonderes Erfordern anzumel¬
den. Die Meldungen sind an den Beauftragten des Kriegs¬
ministeriums bei der Metall -Bevatungs - und VerteilungS-
stelle für den Maschinenbau , Charlottenburg 2, Hachenberg¬
straße 3 , auf dessen Erfordern zu richten.

§9.
Uuskunftserteilung.

Beauftragten der Militär - und Polizeibehörden ist die
Prüfung des Lagerbuches , der Geschäftsbriefe u. Geschäfts¬
bücher, sowie die Besichtigung und Untersuchung der Be¬
triebseinrichtungen und Räume zu gestatten, in denen mel- »
depflichtige Gegenstände erzeugt , gelagert oder feilgehalten
werden, oder in denen solche Gegenstände zu vermuten sind.

§ 10.
Anfragen.

Anfragen sind:
1. soweit sie die auf Bauwerke bezüglichen Anordnungen

betreffen, an die zuständige KriegSamtftelle,
2 . soweit sie die auf FabrikationSeinrichtungen unld Be¬

triebsanlagen bezüglichen Anordnungen betressen, an
den Beauftragten des KriegSministeriumS bei der Me¬
tall -BeratungS - und VerteilungSstelle für den Maschi¬
nenbau , Charlottenburg 2, Hardenbergstr . 3.

zu richten.
8 11.

Inkrafttreten.
Diese Bekanntmachung tritt mit dem 18. Oktober 1917

I« Kraft . Gleichzeitig » ird die Bekanntmachung Nr . E.
1091/5. 17. K. N. A. vom7. Juni 1917 anher Kraft gesetzt.

Berlin,  den 10 .Oktober 1917.

KriegSministerium.
KriegSamt.

KriegS-Rohstoss-Adteilung.
Koeth.

Frankfulta.ffW.. >20. ON. 1917.

Stell«.StierallWmmr»deru.ArmeM-r.
Mainz, den 20 Oktober 1917.

Der Seeimtmeei»er Sestmg Mich.
*) Alz Instandhaltung und Aurbessernnß im Siune dieser

Bekanntmachung gilt der » rsatz abgenutzter Teile durch neue Teil»
gleicher RaSführang in brr Weise, daß nach « »fügen der neuen
Teile » jeder der gebrauehrfertta» Zustand des SisaatgegenßandeS
erzielt wird. Reserveteile sind Teile verhanbenerM .schinen, ve-
rÄt« und Apparats, die deseodere» Abnutzung »der Bruchgefahr
unterwürfe» stud und die deshalb in ernem dem BedörfniS und
der Hebung deS Gewerd«j» eigeS entsprechenden Smfavge bereit-
gehalten weeden mtigen.

Handelaftchuto Bingen » . Rh.
Bsglan n»u»r Kurs» «m 2 November 1917.

Ausbildung in sämtlichen kaufmännischen Lehrfächern
H. Baumann, Direktor.

Anlerrichtskursei«vitch- n) SesWrfthn», faste ii «wjIdtlfL
A»«el8v»tzr» »» Herr» Retlsr Bertram.

Der.Brrft«» t« S»rMlt»,rsih>le»
in Rlldesheima. Rh.
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